
GEMEINDE ITTER 
Dorfplatz 1, 6305 ITTER 

Tel.: 05335 / 3590-16 
Fax: 05335 / 3590-20 

 

Parteienverkehr: 

MO bis DO:   7.30 – 12.00 Uhr 

FR:   8.00 – 12.00 Uhr  

 
 

 

 

Itter, am 11.03.2019 
 

NIEDERSCHRIFT 

 
über die 23. Gemeinderatssitzung vom 11.03.2019 um 20.00 Uhr 

im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes 
 
Beginn:  20.00 Uhr 
Ende:  21.30 Uhr 
 
Anwesend:   Herr Kahn Josef BM 
   Herr Thaler Roman VBM 
   Herr Astner Jakob 
   Frau Ager Barbara 
   Herr Ager Harald 
    Herr Feller Manfred 
   Herr Fuchs Simon 
   Frau Fuchs Lisa 
   Frau Hölzl Marion 
   Herr Hölzl Sebastian 
   Frau Paratscher Andrea 
  Frau Thaler Margret 
  
Entschuldigt:   Herr Astner Reinhard 
  Herr Hudecek Gerhard 
  Herr Fuchs Stefan 
  Herr Sitzmann Günther 
Unentschuldigt:   
Vorsitz:   Herr BM Kahn Josef 

Schriftführer:   Herr Fluckinger Gerhard 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder und Zuhörer, stellt die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die 23. GR-Sitzung. Die Tagesordnung wurde 
jedem Gemeinderat rechtzeitig zugestellt und die Kundmachung an der Gemeindetafel 
sowie in der Homepage veröffentlicht. Somit waren die formellen Voraussetzungen für 
diese Sitzung gegeben. 
 
Anschließend erkundigte sich der Vorsitzende nach Dringlichkeitspunkten bzw. nach 
Ergänzungen und Änderungen zur Tagesordnung und zur Niederschrift der 22. GR-
Sitzung vom 17.12.2018.  
 
 
 
 



Der Vorsitzende bittet um Änderung bzw. Aufnahme folgender Tagesordnungspunkte: 
 
1. Änderung zu Tagesordnungspunkt 5: 
      ALT:   Teilauflösung Rücklage Seniorenzentrum Hopfgarten/Itter  
      NEU:  Gesamtauflösung Rücklage Seniorenzentrum Hopfgarten/Itter 
 
2. Aufnahme Dringlichkeitspunkt zur Tagesordnung Nr. 6: 

Erhöhung der Eigenmittel 2019 zur Finanzierung Seniorenzentrum 
Hopfgarten/Itter 

 
Der Gemeinderat stimmt der Änderung und der Aufnahme der Tagesordnungspunkte 
5 und 6 einhellig zu. 
 
Da keine weiteren Einwendungen und Änderungen abgegeben werden geht man zur 
Tagesordnung über. 
 
Tagesordnung: 
 

1.)  Genehmigung 22. Sitzungsprotokoll vom 17.12.2018 
2.)  Gesetzliche Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Itter 
3.)  Umwidmung Rabl Josef/Dörfler Wolfgang  
4.)  Umwidmung Gastronomiebetrieb Kraftalm - Auflagebeschluss 
5.)  Gesamtauflösung Rücklage Seniorenzentrum Hopfgarten/Itter  

 
Dringlichkeitspunkt: 

6.) Erhöhung der Eigenmittel 2019 zur Finanzierung Seniorenzentrum 
Hopfgarten/Itter 
 

7.) TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG - Dienstbarkeitszusicherungsvertrag Bereich   
Dörfl 

8.)  Anträge, Anfragen, Allfälliges 
 

 
Zu Punkt 1) 
Genehmigung 22. Sitzungsprotokoll vom 17.12.2018 
 
Beschlussfassung der Niederschrift:               Einstimmig 
 
 
Zu Punkt 2) 
Gesetzliche Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Itter 

Nach der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes ist die Gemeinde Itter 
gesetzlich verpflichtet, binnen zwei Jahren nach dessen Rechtskraft den 
Flächenwidmungsplan hinsichtlich möglicher Widersprüche zu überprüfen und diese 
zu bereinigen. Dazu ist auf den § 31 a TROG 2016 zu verweisen. 
 
Die Gemeinde hat weiters jeweils innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten 
der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes den Flächen-
widmungsplan neu zu erlassen oder den bestehenden Flächenwidmungsplan zu 
ändern, soweit dies zur Vermeidung von Widersprüchen zu den Zielen der örtlichen 
Raumordnung nach diesem Gesetz und zu den Festlegungen des fortgeschriebenen 
örtlichen Raumordnungskonzeptes erforderlich ist.  



Dabei sind insbesondere jene unbebauten Grundflächen, für die im örtlichen 
Raumordnungskonzept eine Festlegung nach § 31 Abs. 1 lit. f besteht, im Sinn des § 
35 Abs. 2 erster Satz zu kennzeichnen. 
 
Für die Gemeinde Itter ist es daher erforderlich, die Korrekturen in Form von 
Teiländerungen des Flächenwidmungsplanes durchzuführen. 
 
Die beiden Rückwidmungsflächen des örtlichen Raumordnungskonzeptes „R1 
Seerosenteich“ westlich Itterdörfl und „R2 Feuchtgebietsflächen und 
Uferschutzstreifen beim Gewerbegebiet an der Gemeindegrenze zu Söll“ sind auf 
Grund der diesbezüglichen Vorgaben ebenfalls als Freiland auszuweisen. 
 
Zusätzlich werden alle jene Flächen zusammengefasst, die aus anderen fachlichen 
Gründen zu ändern sind. Dies betrifft in erster Linie Baulandflächen für betriebliche 
Nutzungen, die entsprechend zu definieren sind. 
 
Eine Berichtigung von Flächen hinsichtlich einer Anpassung an den aktuellen 
Katasterstand zur Herstellung von etwa einheitlichen Widmungsfestlegungen gemäß 
§ 2 Abs. 12 TBO ist nicht Gegenstand des Auftrages. 
 
Im Zuge der Neuerstellung des Gefahrenzonenplanes der Wildbach- und 
Lawinenverbauung (GZP) der Gemeinde und dem zwischenzeitlich erlassenen 
Gefahrenzonenplan  Flussbau (GZF), kommt es in einigen Bereichen zu Konflikten 
zwischen den als Bauland oder Sonderflächen gewidmeten Flächen und roten 
Gefahrenzonen. 
 
Während es im Rahmen der Maßstäblichkeit des örtlichen Raumordnungskonzeptes 
ausreichend war eine allgemein gültige Bestimmung für die von Gefahrenzonen 
betroffenen Bereiche im Verordnungstext vorzusehen, muss auf Grund der 
parzellenscharfen Aussage im Flächenwidmungsplan eine exakte Abgrenzung 
vorgenommen werden. 
 
Das Planungsbüro Lotz&Ortner legte der zuständigen Dienststelle der Wildbach- und 
Lawinenverbauung einen Konfliktplan (Bauland – Wildbach Rote Gefahrenzone) zur 
Beurteilung der einzelnen Flächen vor. Als Grundlage für diese Bewertung wurden aus 
Sicht des Ortsplaners folgende vier Möglichkeiten für eine weitere Vorgangsweise 
vorgeschlagen: 
 
1. (teilweise) Rückwidmung fachlich zwingend erforderlich 
2. vorerst (teilweise) Rückwidmung erforderlich; Neuwidmung im Fall eines  

Bebauungsplanes (mit absoluter Baugrenzlinie) möglich 
3. keine Rückwidmung erforderlich, aber Empfehlung für Bebauungsplan (rechtlich 
    nicht bindend und im Bauverfahren abzuhandeln) 
4. keine Maßnahme erforderlich. 
 
Der Vorsitzende gibt dem GR bekannt, dass im Bauausschuss bereits das Ganze sehr 
intensiv besprochen wurde. Mit den ausgeteilten Unterlagen kann festgestellt werden, 
welche Parzellen betroffen sind und welche zwingenden Änderungen vorgenommen 
werden müssen. 
 
 
 
 



 
Bei folgenden Bereichen müssen Veränderungen vorgenommen werden: 
 

I. Umwidmung Teil 1 
 
Planungsgebiet:   GSt.Nr. 823/2 und andere Parzellen 
betroffene Grundstücke: 968/5, 819/1, 819/2, 968/8, 819/3, 818/6, .302, 972/3,  

822/1, 822/2, 823/1, 823/2, 824/1, 968/1, 827, 823/3, 968/2, 
823/4, 823/5, KG 82004 Itter 

 
Grundstück .302 KG 82004 Itter 
rund 184 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in  
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 818/6 KG 82004 Itter 
rund 4876 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 24 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 819/1 KG 82004 Itter 
rund 1 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 819/2 KG 82004 Itter 
rund 719 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
 
 
 
 
 



weiters Grundstück 819/3 KG 82004 Itter 
rund 1853 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 7 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 822/1 KG 82004 Itter 
rund 1434 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 1 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 822/2 KG 82004 Itter 
rund 904 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 1 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
 
 
 
 
 



weiters Grundstück 823/1 KG 82004 Itter 
rund 2934 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 217 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2,  
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 823/2 KG 82004 Itter 
rund 16561 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2,  
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und                 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 2420 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2) - Bauverbotsfläche § 35 
(2), Festlegung Zähler: 2,  
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und                 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 5 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 2 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2) - Bauverbotsfläche § 35 
(2), Festlegung Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur 
Schotter und Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
 
 
 
 



weiters Grundstück 823/3 KG 82004 Itter 
rund 886 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2),  
Festlegung Zähler: 2,  
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 7 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 823/4 KG 82004 Itter 
rund 190 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 823/5 KG 82004 Itter 
rund 852 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 1 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 824/1 KG 82004 Itter 
rund 1064 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
 
 
 
 



sowie 
rund 10 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 827 KG 82004 Itter 
rund 372 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Parkplatz 
 
sowie 
rund 65 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a,  
Festlegung Erläuterung: Parkplatz 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 968/1 KG 82004 Itter 
rund 312 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Parkplatz 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 968/2 KG 82004 Itter 
rund 47 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 968/5 KG 82004 Itter 
rund 2 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 968/8 KG 82004 Itter 
rund 922 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Parkplatz 
in 
Freiland § 41 
 
sowie 
rund 17 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Parkplatz 
 
 
 



weiters Grundstück 972/3 KG 82004 Itter 
rund 2 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
 

II. Umwidmung Teil 2 
 
Planungsgebiet:           GSt.Nr. 813/1 und andere Parzellen 
betroffene Grundstücke:  972/3, 810/2, 814, 813/1, 813/3, KG 82004 Itter 
 
Grundstück 810/2, KG 82004 Itter 
rund 1 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Campingplatz 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 813/1 KG 82004 Itter 
rund 2559 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Campingplatz 
in 
Freiland § 41 
 
sowie 
rund 1 m² 
von Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage, Festlegung 
Erläuterung: Schiübungswiese 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 813/3 KG 82004 Itter 
rund 20 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Campingplatz 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 814 KG 82004 Itter 
rund 357 m² 
von Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage, Festlegung 
Erläuterung: Schiübungswiese 
in 
Freiland § 41 
 
sowie 
rund 166 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Campingplatz 
in 
Freiland § 41 
 
 
 
 



weiters Grundstück 972/3 KG 82004 Itter 
rund 1 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Campingplatz 
in 
Freiland § 41 
 

III. Umwidmung Teil 3 
 
Planungsgebiet:   GSt.Nr. 740/9 und andere Parzellen 
betroffene Grundstücke: 740/1, 740/9, 740/14 KG 82004 Itter 
 
Grundstück 740/1 KG 82004 Itter 
rund 64 m² 
von Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage, Festlegung 
Erläuterung: Parkanlage 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 740/14 KG 82004 Itter 
rund 65 m² 
von Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage, Festlegung 
Erläuterung: Parkanlage 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 740/9 KG 82004 Itter 
rund 137 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
 

IV. Umwidmung Teil 4 
 
Planungsgebiet:    GSt.Nr. 723/2 und andere Parzellen 
betroffene Grundstücke: .153, 1146, 939/3, .254, 192, 193, 191/1, 191/2, 1019/4, 

194/1, 1019/8,185/2, .26, 187/1, 155/1, 155/2, 187/3, 187/4, 
223/2, 156/3, 156/4, 975/2, 723/2, KG 82004 Itter 

 
Grundstück .153 KG 82004 Itter 
rund 4 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück .254 KG 82004 Itter 
rund 331 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
 



weiters Grundstück .26 KG 82004 Itter 
rund 122 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1019/4 KG 82004 Itter 
rund 22 m² 
von Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche 
§ 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1019/8 KG 82004 Itter 
rund 6 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1146 KG 82004 Itter 
rund 24 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 155/1 KG 82004 Itter 
rund 3649 m² 
von Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 1, 
Festlegung Erläuterung: Unzulässigkeit von Betrieben laut § 39 Abs. 2 lit. a TROG 
2001 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 228 m² 
von Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 1, 
Festlegung Erläuterung: Unzulässigkeit von Betrieben laut § 39 Abs. 2 lit. a TROG 
2001 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2), 
Festlegung Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter 
und Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 2 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2), 
Festlegung Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter 
und Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 



weiters Grundstück 155/2 KG 82004 Itter 
rund 1860 m² 
von Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 1, 
Festlegung Erläuterung: Unzulässigkeit von Betrieben laut § 39 Abs. 2 lit. a TROG 
2001 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 139 m² 
von Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 1, 
Festlegung Erläuterung: Unzulässigkeit von Betrieben laut § 39 Abs. 2 lit. a TROG 
2001 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2), 
Festlegung Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter 
und Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 1 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2), 
Festlegung Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter 
und Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 156/3 KG 82004 Itter 
rund 332 m² 
von Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche 
§ 35 (2) 
 
weiters Grundstück 156/4 KG 82004 Itter 
rund 134 m² 
von Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche 
§ 35 (2) 
 
weiters Grundstück 185/2 KG 82004 Itter 
rund 1281 m² 
von Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche 
§ 35 (2) 
 
 
 
 
 



weiters Grundstück 187/1 KG 82004 Itter 
rund 260 m² 
von Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage, Festlegung 
Erläuterung: Eisbahn 
in 
Freiland § 41 
 
sowie 
rund 144 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Parkplatz 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 187/3 KG 82004 Itter 
rund 489 m² 
von Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage, Festlegung 
Erläuterung: Eisbahn 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 187/4 KG 82004 Itter 
rund 85 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Parkplatz 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 191/1 KG 82004 Itter 
rund 164 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 191/2 KG 82004 Itter 
rund 9 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 192 KG 82004 Itter 
rund 99 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
sowie 
rund 2 m² 
von Freiland § 41 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
 
 
 



weiters Grundstück 193 KG 82004 Itter 
rund 14 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 194/1 KG 82004 Itter 
rund 345 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 223/2 KG 82004 Itter 
rund 8 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 723/2 KG 82004 Itter 
rund 1149 m² 
von Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 1, 
Festlegung Erläuterung: Unzulässigkeit von Betrieben laut § 39 Abs. 2 lit. a TROG 
2001 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter und 
Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 100 m² 
von Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2), Festlegung Zähler: 1, 
Festlegung Erläuterung: Unzulässigkeit von Betrieben laut § 39 Abs. 2 lit. a TROG 
2001 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2), 
Festlegung Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter 
und Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
sowie 
rund 1 m² 
von Freiland § 41 
in 
Eingeschränktes Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2), 
Festlegung Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Ausgenommen Betriebe zur Schotter 
und Asphaltaufbereitung und reine Lagerhaltungsbetriebe 
 
weiters Grundstück 939/3 KG 82004 Itter 
rund 24 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Parkplatz 
in 
Freiland § 41 
 
 



sowie 
rund 17 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 975/2 KG 82004 Itter 
rund 127 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Freiland § 41 
 

V. Umwidmung Teil 5 
 
 
Planungsgebiet: GSt.Nr. 143/2 und andere Parzellen 
betroffene Grundstücke: 76/2, 76/4, 170/2, 170/3, 170/5, 143/2, 143/4, 107/1, 106/3, 

107/2, 107/3, 108/3, 108/4, 143/10, 106/7, 1143, KG 82004 
Itter 

 
Grundstück 106/3 KG 82004 Itter 
rund 56 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 106/7 KG 82004 Itter 
rund 47 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 107/1 KG 82004 Itter 
rund 16 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 107/2 KG 82004 Itter 
rund 75 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 107/3 KG 82004 Itter 
rund 17 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
 
 
 



weiters Grundstück 108/3 KG 82004 Itter 
rund 609 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 108/4 KG 82004 Itter 
rund 75 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1143 KG 82004 Itter 
rund 22 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 143/10 KG 82004 Itter 
rund 130 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 143/2 KG 82004 Itter 
rund 236 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 143/4 KG 82004 Itter 
rund 215 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 170/2 KG 82004 Itter 
rund 49 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 170/3 KG 82004 Itter 
rund 70 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 170/5 KG 82004 Itter 
rund 133 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 



weiters Grundstück 76/2 KG 82004 Itter 
rund 462 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 76/4 KG 82004 Itter 
rund 560 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Freiland § 41 
 

VI. Umwidmung Teil 6 
 
Planungsgebiet:   GSt.Nr. .280 
betroffene Grundstücke: .280 KG 82004 Itter 
 
Grundstück .280 KG 82004 Itter 
rund 407 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
 

VII. Umwidmung Teil 7 
 
Planungsgebiet:   GSt.Nr. 1103 und andere Parzellen 
betroffene Grundstücke: 1101, 1103, 1109/2 KG 82004 Itter 
 
Grundstück 1101 KG 82004 Itter 
rund 21 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1103 KG 82004 Itter 
rund 196 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1109/2 KG 82004 Itter 
rund 238 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 

 
 
 
 
 



VIII. Umwidmung Teil 8 
 
Planungsgebiet:     GSt.Nr. 1038/2 und andere Parzellen 
betroffene Grundstücke:   1039, 1038/1, 1038/2, 1040 KG 82004 Itter 
 
Grundstück 1038/1 KG 82004 Itter 
rund 1 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 1038/2 KG 82004 Itter 
rund 1254 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 1039 KG 82004 Itter 
rund 1627 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 1040 KG 82004 Itter 
rund 3 m² 
von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) 
in 
Freiland § 41 
 
 

IX. Umwidmung Teil 9 
 
Planungsgebiet:   GSt.Nr. 669/1 
betroffene Grundstücke: 669/1 KG 82004 Itter 
 
Grundstück 669/1 KG 82004 Itter 
rund 870 m² 
von Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) 
in 
Freiland § 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussfassung zu Sammeländerung Teil 1 bis Sammeländerung Teil 9: 
 
 
Sammeländerung Teil 1: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00001 vom 04.03.2019  
Betroffene Parzellen:  
968/5, 819/1, 819/2, 968/8, 819/3, 818/6, .302, 972/3, 822/1, 822/2, 823/1, 823/2, 
824/1, 968/1, 827, 823/3, 968/2, 823/4, 823/5, KG Itter 
 

Bereich_01.pdf

 
Beschlussfassung Teil 1: Einstimmig 
 
 
Sammeländerung Teil 2: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00002 vom 27.02.2019 
Betroffene Parzellen:  
972/3, 810/2, 814, 813/1, 813/3, KG Itter 
 

Bereich_02.pdf

 
Beschlussfassung Teil 2: Einstimmig 
 
 
Sammeländerung Teil 3: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00003 vom 13.02.2019 
Betroffene Parzellen:  
740/1, 740/9, 740/14, KG Itter 
 

Bereich_03.pdf

 
Beschlussfassung Teil 3: Einstimmig 
 
 
Sammeländerung Teil 4: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00004 vom 13.02.2019 
Betroffene Parzellen:  
.153, 1146, 939/3, .254, 192, 193, 191/1, 191/2, 1019/4, 194/1, 1019/8, 185/2, .26, 
187/1, 155/1, 155/2, 187/3, 187/4, 223/2, 156/3, 156/4, 975/2, 723/2, KG Itter 

Bereich_04.pdf

 
Beschlussfassung Teil 4: Einstimmig 



Sammeländerung Teil 5: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00005 vom 13.02.2019 
Betroffene Parzellen:  
76/2, 76/4, 170/2, 170/3, 170/5, 143/2, 143/4, 107/1, 106/3, 107/2, 107/3, 108/3, 108/4, 
143/10, 106/7, 1143, KG Itter 
 

Bereich_05.pdf

 
Beschlussfassung Teil 5: Einstimmig 
 
 
Änderung Teil 6: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00006 vom 13.02.2019 
Betroffene Parzelle:  
.280, KG Itter 
 

Bereich_06.pdf

 
Beschlussfassung Teil 6: Einstimmig 
 
 
Sammeländerung Teil 7: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00007 vom 13.02.2019 
Betroffene Parzellen:  
1101, 1103, 1109/2, KG Itter 
 

Bereich_07.pdf

 
Beschlussfassung Teil 7: Einstimmig 
 
 
Sammeländerung Teil 8: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00008 vom 13.02.2019 
Betroffene Parzellen:  
1039, 1038/1, 1038/2, 1040, KG Itter 
 

Bereich_08.pdf

 
Beschlussfassung Teil 8: Einstimmig 
 
 
 



 
Änderung Teil 9: 
 
Verordnungsplan 407-2019-00009 vom 13.02.2019 
Betroffene Parzelle:  
669/1, KG Itter 
  

Bereich_09.pdf

 
Beschlussfassung Teil 9: Einstimmig 
 
 
Somit wurden alle zur Änderung vorgetragenen Teilbereiche einhellig vom 
Gemeinderat der Gemeinde Itter beschlossen. 
 
 
Zu Punkt 3) 
Umwidmung Rabl Josef/Dörfler Wolfgang  
 
Die Gemeinde Itter beabsichtigt im Wege des eFWP-Systems des Landes Tirol eine 
Flächenwidmungsplanänderung im Bereich der Gp. 1071/1, KG Itter, durchzuführen. 
 
Die Widmung dient der Schaffung der rechtlichen Grundlage für den geplanten 
südwestseitigen Zubau an das Bestandsgebäude auf der Bp. .270. Dafür wurde ein 
vier Meter breiter Grundstreifen aus der Nachbarparzelle Gp. 1071/1 erworben, der mit 
der Bpz. .270 vereinigt werden soll. Zur Umsetzung dieser Maßnahme und zur 
Schaffung eines Bauplatzes mit einheitlicher Widmung gemäß § 2 Abs. 12 Tiroler 
Bauordnung wird das gegenständliche Widmungsverfahren beantragt. 
 
Für eine Umwidmung müssen folgende Änderungen vorgenommen werden: 
 
Umwidmung 
Grundstück 1071/1 KG 82004 Itter 
rund 113 m² 
 
von Freiland § 41 
in 
Wohngebiet § 38 (1) 
 
Das Planungsbüro Lotz & Ortner wurde beauftragt, die zur Beschlussfassung durch 
die Gemeinde erforderlichen Plangrundlagen bzw. die entsprechende 
raumordnerische Beurteilung zu erstellen. 
 
Auf Antrag von Herrn Rabl Josef beschließt der Gemeinderat gem. § 71 Abs. 1 und § 
64 Abs. 1 TROG 2016 i.d.g.F., den von Lotz&Partner ausgearbeiteten Entwurf vom 
13.12.2018, GZ. 407-2018-00004, über die Änderung des Flächenwidmungsplans der 
Gemeinde Itter durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen.  
 
 



Gleichzeitig wird der Beschluss über die den Entwurf entsprechende Änderung des 
Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Itter gefasst. Dieser Beschluss wird nur 
rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 
Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgeben 
wird.  
 
 
Zu Punkt 4) 
Umwidmung Gastronomiebetrieb Kraftalm - Auflagebeschluss 
 
Die Gemeinde Itter beabsichtigt, im Wege des eFWP-Systems des Landes Tirol, eine 
Flächenwidmungsplanänderung im Bereich der Gp. 354/1 und der Bpn. .210, .211, 
.209, alle KG Itter, durchzuführen.  
 
Auf Bpz. .209 in EZ 367, KG Itter, befindet sich der Gasthof Kraftalm. Sämtliche 
umgebenden Liegenschaften befinden sich ebenso wie der Gasthof im Besitz von Frau 
Marion Hölzl und sind Zubehör von walzenden landwirtschaftlichen Liegenschaften mit 
der EZ 132, KG Itter, im Gesamtausmaß von ca. 22,6 ha, die etwa je zur Hälfte als 
Almflächen und Waldflächen aufgeteilt sind.  
Die landwirtschaftlichen Flächen werden von einem Pächter bewirtschaftet, der dafür 
auch den nahe gelegenen Almstall im Norden der Kraftalm auf Bpz. .211 benützt. 
Die Kraftalm selbst weist laut Firmenbuch (Kraftalm Gastbetriebsgesellschaft m.b.H., 
FN 35359 z) ca. 220 Sitzplätze, sowie drei Dreibett-, sechs Doppel- und zwei 
Einzelzimmer auf, die von Frau Marion Hölzl und deren Eltern bewirtschaftet wird. 
 
Die Widmung dient als rechtliche Grundlage zur geplanten Neuerrichtung des 
Berggasthofes Kraftalm. Der Neubau und die Vergrößerung des Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebes sollen in einem sternförmig gegliederten, zweigeschossigen 
Baukörper realisiert werden, der etwa an Stelle der bestehenden Gebäude errichtet 
werden soll.  
 
Für eine Umwidmung müssen folgende Änderungen vorgenommen werden: 
 
Umwidmung 
 
Grundstück .209 KG 82004 Itter 
rund 533 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Berggasthof 
 
weiters Grundstück .210 KG 82004 Itter 
rund 75 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Berggasthof 
 
weiters Grundstück .211 KG 82004 Itter 
rund 133 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Berggasthof 
 



weiters Grundstück 354/1 KG 82004 Itter 
rund 2251 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Berggasthof 
 
Der Vorsitzende bittet die bei diesem Tagesordnungspunkt befangene GRin Hölzl 
Marion, Antragstellerin zum Bauvorhaben Gastronomiebetrieb Kraftalm, um eine kurze 
Erläuterung des Bauvorhabens. 
 
Der Vorsitzende gibt aber auch bekannt, dass u.a. Punkte noch nicht abgeklärt bzw. 
durch Gutachten und Stellungnahmen noch nicht bestätigt werden konnten, sodass 
bei der heutigen Sitzung nur die Auflage zur Umwidmung vom Gemeinderat 
beschlossen werden kann. 
 
Folgende Auflagepunkte müssen noch eingebracht werden: 
 

 Wirtschaftliche Plausibilität 

 Stellungnahme durch die Abt. Umwelt/BH Kitzbühel 

 Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung  

 Stellungnahme der Abt. Wasserwirtschaft/BBA Kufstein 

 Weitere zivilrechtliche Voraussetzungen 
 
Das Planungsbüro Lotz & Ortner wurde beauftragt, die zur Beschlussfassung durch 
die Gemeinde Itter erforderlichen Plangrundlagen bzw. die entsprechende 
raumordnerische Beurteilung zu erstellen. 
 
Auf Antrag von des Gastronomiebetriebs Kraftalm beschließt der Gemeinderat, 
ohne die in diesem Tagesordnungspunkt befangene GRin Hölzl Marion, gem. § 
71 Abs. 1 und § 64 Abs. 1 TROG 2016 i.d.g.F., den von Lotz&Partner ausgearbeiteten 
Entwurf vom 01.03.2019, GZ. 407-2019-00010, über die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Itter durch vier Wochen hindurch zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.  
 
 
Zu Punkt 5)    
Teilauflösung Rücklage Seniorenzentrum Hopfgarten/Itter  
 
Der Vorsitzende führt aus, dass eine Teilauflösung der Rücklage in der Einladung und 
Kundmachung zur 23. Gemeinderatssitzung vorgesehen war. Inzwischen haben 
weitere Finanzierungsgespräche mit der Gemeinde Hopfgarten stattgefunden und 
man hat sich wie folgt geeinigt: 
 
Es soll nun die gesamte Rücklage der Gemeinde Itter, mit einem Endstand über  
€ 217.977,27 zum 31.12.2018, aufgelöst und mit einer aufgerundeten Summe von  
€ 220.000,00 als 1. Kostenbeitrag 2019 zum Seniorenzentrum Hopfgarten/Itter 
geleistet werden. 
 
Weiters soll um Ausbezahlung der zugesagten Bedarfszuweisung 2019 über  
€ 136.000 angesucht werden. Sobald diese Mittel vom Land eintreffen, werden auch 
diese an die Gemeinde Hopfgarten bezahlt und damit ein Grundstock für 2019 gelegt, 
damit die Gemeinde Hopfgarten erste Finanzierungen ohne Darlehen abwickeln kann. 



Im Laufe des Jahres sollen dann noch die Eigenmittel der Gemeinde Itter ausbezahlt 
werden. Im Budget sind dafür € 100.000 vorgesehen. Laut der neuen Finanzierung 
wären diese auf € 174.000,00 aufzustocken. Diese Erhöhung soll aus dem Überschuss 
2018 finanziert werden. 
 
Somit würden im heurigen Jahr bereits € 530.000,00 durch unsere Gemeinde 
finanziert, was sicherlich sehr positiv sei.  
 
Einhellige Beschlussfassung:   
 
Gesamtauflösung der Rücklage Seniorenzentrum Hopfgarten/Itter und 
Auszahlung der gesamten € 136.000,00 an Bedarfszuweisung für das Jahr 2019. 
 
Dringlichkeitspunkt: 
 
Zu Punkt 6)   
Erhöhung der Eigenmittel 2019 zur Finanzierung Seniorenzentrum        
Hopfgarten/Itter 
 
BM Kahn Josef gibt bekannt, dass im Laufe des Jahres die Eigenmittel der Gemeinde 
Itter zur Finanzierung des Seniorenzentrums Hopfgarten/Itter ausbezahlt werden 
sollen. Im Budget sind dafür € 100.000,00 vorgesehen. Laut der neuen Finanzierung 
wären diese Summe auf € 174.000,00 aufzustocken. Diese Erhöhung von € 74.000,00 
soll aus dem Überschuss 2018 finanziert werden. 
 
Somit würden im heurigen Jahr € 530.000,00 durch die Gemeinde Itter finanziert, die 
sich wie folgt zusammensetzen: 
  
€ 220.000,00   aufgelöste und aufgerundete Rücklage  
€ 136.000,00   Bedarfszuweisung Land Tirol 2019 
€ 174.000,00  erhöhte Eigenmittel (100.000,00 lt. Budget 2019 + 

74.000,00 Überschuss 2018) 
€ 530.000,00   Gesamtbetrag 2019 
 
Der Gemeinderat stimmt einer Erhöhung der Eigenmittel 2019 zur Finanzierung 
des Seniorenzentrums Hopfgarten/Itter einhellig zu. 
 
 
Zu Punkt 7)   
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG - Dienstbarkeitszusicherungsvertrag Bereich   
Dörfl 
 

Der Vorsitzende berichtet dem Gemeinderat, dass die Firma TIWAG-Tiroler 
Wasserkraft AG im Bereich Dörfl eine Verlegung des derzeitig im Privatgrund 
verlaufenden Kabels in das Erdreich des öffentlichen Gutes durchführen möchte.  
 
Hierfür müsste ein Dienstbarkeitszusicherungsvertrag unterfertigt werden, bei dem die 
TIWAG sich verpflichtet, im Falle künftiger Bauführungen und auch 
Trinkwasserleitungs-, Kanal- oder Drainagenverlegungen, durch den jeweiligen 
Grundeigentümer nach zeitgerechter Verständigung auf eigene Kosten die 
vertragsgegenständlichen Kabel den geplanten Baumaßnahmen so anzupassen, dass 
dem jeweiligen Grundeigentümer bei der Realisierung seiner Bauvorhaben durch den 
Bestand der Kabel keine Mehrkosten entstehen. 



Die TIWAG hat für die Einräumung der in diesem Vertrag beschriebenen Rechte dem 
Grundeigentümer der  

Einlagezahl 35 / öffentliches Gut  EUR 339,00 + (€ 5,24 / lfm) 
(inkl. einer allfälligen Umsatzsteuer) als Entschädigung zu bezahlen. 
 
Der Gemeinderat stimmt einhellig zu, dass keine Einwendungen gegen die Erteilung 
der behördlichen Bewilligung für den Bau und Betrieb der Anlage im Sinne des § 7 (2) 
Tiroler Starkstromwegegesetzes 1969 / im Sinne des Wasserrechtsgesetzes / im 
Sinne des Tiroler Naturschutzgesetzes / im Sinne der §§ 17 ff des Forstgesetzes zu 
Gunsten der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG. 
 
 
Zu Punkt 8)  
Anträge, Anfragen, Allfälliges 
 
1. Termin 

Sitzung Bauausschuss am Montag, den 01. April 2019 um 20.00 Uhr. 
2. Termin  

Sitzung Schwimmbad Itter am Mittwoch, den 03. April 2019 um 20.00 Uhr mit 
Ausschuss für „Wirtschaft-Finanzen-Tourismus-Technologie“ 

3. Termin 
Ausschuss für „Bildung-Familien-Jugend-Soziales“ am Montag, den 
25.03.2019 um 19.30 Uhr oder 26.03.2019 um 19.30 Uhr (genaue 
Ausschreibung folgt durch VBM Thaler Roman) 

4. GR Hölzl Sebastian – Frage zur Schneeräumung mit LKW (Probleme bei 
Bergstraßen); 
BM Kahn gibt bekannt, dass durch die ergiebigen Schneemengen es im heurigen 
Winter bei der Schneeräumung in einigen Bereichen zu Problemen gekommen ist. 
Bei diesen Bereichen (Bergstraßen) wurden weitere Räumfahrzeuge eingesetzt. 
Im Bereich Nieding bis Rinner wurde sogar eine Schneefräse zur 
Schneeentfernung angefordert.  
VBM Thaler Roman teilt den Mitglieder mit, dass er sich bzgl. Schneeräumung bei 
den Nachbargemeinden informiert hat. Auch in anderen Orten musste man mit den 
Schneemengen kämpfen, wie z.B. in Söll, wo man mit den Pistenraupen die 
Schneeräumung unterstützt hat, da es mit den Traktoren nicht funktionierte.  
GR Hölzl Sebastian spricht von einer nicht guten Lösung beim Einkauf des LKW´s. 
Die angesprochenen Bereiche, welche der LKW nicht mehr befahren konnte, 
wurden durch den alten Traktor der Gemeinde Itter geräumt. 

 
 

Da es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, beschließt der Bürgermeister die 
Sitzung um 21.30 Uhr. 
 
 
 
Der Schriftführer       
Fluckinger Gerhard, e.h.   


